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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ufteri,
Mitgliedern der gesetzgebenden Räthe der helvetischen Republik»

Band m. X". xi. Luzern/ den ll. May i7ys. (22.Floreal, VII.)

Gesetzgebung.
Großer Rath, 21 Hornmig.

(Beschluß über das Gutachten des

Fuhrwesens.)

Erlach er sagt: die My verlesenen Bittschrif-
ten sind Ackermanns Rapport ähnlich, und sagen so

viel als, mau w:l! keine Straßen. Ich trage an, daß

man mit Schiff und Geschirr 75 Centner erlaube,
und für jeden Centner Ueberladung 7 oo Franken Strafe
setzen. — FimfCentner kann man bey schlechtem Wet-
ter für den Koth der den Wage» anhängt rechnen;
20 Centner den LL'dgen, und so Centner Ladung.

H a m m c r sagt : Wenn wir brauchbare Straßen,
auch zum Nutzen der Fuhrleute haben wollen so müs-
sen wir keine große Lasten erlauben. Ich schlage vor,
um allen Hindernissen lind Bctrügercycn zuvorzukom-
men: keiner soll mehr als s Pferde vorspannen dür-
sen. Es wird auch den Finanzen zuträglich seyn; es

giebt mehr Wcggeld, und es werden Beamte erspart.
Vorspann dürfte nirgends genommen werden, als an
dem Bergen wo man spannen muß, und diese Stre-
cken würden bestimmt. Ich begehre die RückWeisung
an die Commission.

Kühn versteht nicht viel vom Fuhrwesen aber
doch, daß schwere Lasten die Straßen verderben. Die
Straßen in Bern waren die besten, und die Ursa-
che davon ist, daß die Ladung beschränkt war. Es
wurde erlaubt 60 Centner zu laden, und ich kanrs
nicht zu mehr stimmen. Wer schwerer ladte zahltci
Lizenzgclder. Ich stimme zum gleichen, und zur Rück-
Weisung an die Commit,wn.

Michel folgt- und wünscht daß die Commission
die Berncrischcn Gesetze hierüber beherzige.

Preux unterstützt Kühn, und erinnert an des

Kriegsministers Bericht wo er nur auf so Centner
antrug, besonders szgh wegen den schwachen hölzernen
Brücken»

Gmür sagt : Die Commission hat alles dieses be-
herziget. Sie zog den Oberaufschcr der Straßen zu
Rath, der auf 6s Centner aufs höchste schloß. Wir
wußten auch, daß man in Bern 62 Centner laden
durfte wenn man Lizenzgeld zahlte, und dieses wollte
die Commission abschaffen, weil es ein Weg zum Be-
trug ist. Schwerere Lasten erlaubten wir nicht, um den
Landmann nicht zu drücken, der schon lange klagt,
weil die Lizenzgelder die der Staat bezogen, ihm
nichts nützten. Nimmt der Staat einst die Straßen
über sich / so kann man es denn machen wie man
will.

Iomini will auch gute Straßen, die das beste

Mittel sind, die Handlung zu begünstigen. Er schließt
zum Artikel.

Ocsch unterstützt Kühn und Michel. Es sey

traurig für die Landleute die die Straßen unterhalten
müssen, wann durch solche schwere Lasten alles
verderbt werde. Die, welche so schwer laden wollen,
seyn reiche Fuhrleute, aber es habe ärmere die auch
etwas zu verdienen wünschten.

Bourgeois sagt, er wolle auch gerne die guten
alten Gesetze behalten, allein das Bernertsche Straf-
ftngcsctz sey dieses nicht, weil der Staat das
Lizenzgeld nahn:, und die Landleute die Straßen erhal-
ten ließ. Die verlesenen Bittschriften rühren ihn
nicht; er wolle ewig: Familien nicht zum Nachtheil
vieler begünstigen. Er stimme zum Artikel.

Legler folgt und widersetzt sich hauptsächlich dem
Lizenzgeld. Zu was aber den Artikel zurück weisen?
^Wenn man mill kann man ihn ja um einige Centner
vermehren oder vermindern.

Merz stimmt zum Artikel.
Der § wird angenommen.
Es wird eine Botschaft des Vollzichnngs-Direkto-

riums verlesen, wodurch es die gesetzgebenden Räthe
einladet, m ernste Berathung zu ziehen, welcher Grad
von Zutrauen, dmUnterstatthailern, Agenten, Feld-
Hütern / Weibeln und andern Beamten, m Betreff

«



solcher Angebungen zukommen soll, die sie vermöge ihres
Amtes thun.

Hub er erinnert, daß dieser Grundsatz bey den
Munizipalitäten weitläuftig berathen und angenommen
wurde. Er wird auch auf andere Beamte angewen-
dct werden müssen. Er stimmt zur Rückweifung an
die Commission über die Organisation der Gewalten.

K >rhn sagt : Dieser öZegcnstand ist einer der schwic-
rigsten, sowohl wegen der Sicherheil der Burger,
die auch von einem Beamten verläumdet werden tön-
neu; als auf der andern Seite wegen der Sicherheit
des Eigenthums. Ich stimme zur Rückweifung an

Cartier denkt, es verstehe sich von selbst, daß
solche Einschränkungsgesetze nicht mehr statt haben ton-
nen, besonders da unser Bürgcrrcchtögesctz hierüber
eigentlich schon Bestimmungen enthält. Er fodcrt also
Entsprechung dieser Botschaft. Secretan ist nicht der
Meinung, daß wir für den Distrikt Stanz besondere
Gesetze machen, und da diese Art Gemeindsgüter Ei-
aenthum sind, so können auch die Theilhaber darüber
Bestimmung treffen, er hätte also gewünscht, daß das
Direktorium diese Gemeinden zusammen beruffen hätte
um durch sie selbst über ihr Eigenthum entscheiden
zu lassen. Da dieses aber nickst geschah, fodert er

die CommWon über den Krimmalkodex m deren Ge-Z?^wei,ung an die Burgmechts-Commiwon. Custor
biet sie einschlägt. folgt ganz Secretan. S ch lumps ist m Carttcrs

k u b er ii-mntt be» Grundsatz, glaubt aber die gesetzliche Bestimmung über
^uver stmrmt rey. ^ «diestn Gegenstand müsse der Commi,Wn über Verthei-Secretan glaubt, dieser Gegenstand geHorte an jung der Gemeindgüter zugewiesen werden» Dieser

mehrere Kommissionen; gewiß gehöre er an die Com
mission über dcnKriminälrechtögang, aber gewiß auch
an die über den bürgerlichen. Er stimmt zur Him
Weisung an beyde.

Kühn stimmt bey. S e c r e t a n S Antrag wird
angenommen.

Durch eine andere Botschaft legt das Direktorium
den gesetzgebenden Räthen die Frage vor, wie dienenden
Cantonsgerichte ergänzet werden sollen, wann die Zahl
ihrer Mitglieder durch Verwerfung, Abwesenheit,
Krhnkheit u. dgl. vermindert wird.

Cartier stimmt zu einer Commission aus den-
jenigcn Gliedern, welche das Gutachten über die Di-
siriktsgerickste entwarfen. Dieser Antrag wird ange-
nominen.

Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung.

letzte Antrag wird angenommen.

Großer Rath, 22Hornung.
Präsident: Schlump f.

Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung.

Nachmittags-Sìtzun g.

Beter Rusca in Lugano fodcrt Vollziehung
eines Urtheils von der Mehrheit der ehemaligen regie-

Stände. Nüce fodert Tagesordnung, weil
die Sache entweder vor den Richter oder vor das
Direktorium gehört. Anderwcrth und Custor
folgen. Cartier bittet um Verweisung an das
Direktorium. A n d e r w erth beharrt auf der Tages-
ordnung. e?uter folgt Cartier, dessen Antrag auge-
nommen wird.

Die Gemeinde Granfon begehrt Entschädi-
gung sin vcrlohrnes Umgeld ; auf Cartiers Antrag
wird diese Bittschrift der hierüber niedergesetzten Coin-
Mission zugewiesen.

Nie. Streit von Belberg im Distrikt
Laupen klagt wider zwey seiner Gläubiger. Man
geht zur Tagesordnung.

Fünf Bürger des Distrikts Langenthal so-
dern im Namen ihrer Mitbürger Bcfrcyung von aller
Loskaufung des Zehntens und der Grundzinse. Ma»

Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird eine Bot-â ààthig zur Tagesordnung,
schaft des Direktoriums verlesen, welche Aufhebung
des Gesetzes begehrt, welchem zufolge im Distrikt
Stanz der Antheil au Gcmemdgürcm ans den Auftnt-
halt in den Gemeinden selbst eingeschränkt ist, indem
gegenwärtig viele Bürger ausser ihrer Gemeinde sich

ansieblen könnten, wenn sie ihr Antheilsrecht an den

Gemeiildgütern nicht vcrlöhren, und dadurch also
könnte die Wiederanfbammg von vielen Geäbuden er-
spart werden, wodurch die Wiederherstellung der übn-
gen unentbehrlichen Gebäude in diesem Distrikt erliech-
5c rt würde.

DieMuniz ipalitäten desDist riktsLangeil-
that machen Bemerkungen über die Kostbarkeit des

Rechtstriebes, und bitten um Erleichterung
diesen Gegenstand.

Auf Grafs Antrag wird diese Bittschrift
Senat zugewiesen, weil derselbe einen Beschluß
über in Berathung hat.

Der Pfarrer Rynier von Birwyl,
Kanton Argau fodert Entschädigung für Verbcl-
strung der Pftündhäustr und eines Ackers.

über

dem
hiev-

im



Enter foderk Verweisung ans Direktorium/
Escher fodert Tagesordnung, weil dieser Gegenstand
die Gesetzgebung nichts angeht. Merz foderr eine
Commission. Herzog und Custor folgen Escheru.
dessen Antrag angenommen wird.

Die ehemaligen Mönche von Muri klagen wider
ihre Deportation, welche durch kein Gesetz und kein
Urtheil bewirkt wurde. Mäschli fodert Verweisung
an das Direktorium. H art mann fodert eine Unter-
suchnngs-Commission. Custor folgt Hermann. Nücc
stimmt Mäschli bey, weil das Direktorium diese

Mönche deportieren ließ. Zimmer mann folgt ganz
Nüze. Hu der denkt, da eine Klage wider das Di-
rektorimn hier erscheine, so müssen wir vor allem aus
vom Direktorium Auskunft fodern, und erst dann die
Sache durch eine Commission untersuchen lassen.

Escher, Andcrwerth, Wyd er rmd Cust or fol-
gen Hubern. Capani glaubt mau könnte auf das
Direktorium zählen, daß diese Deportation nicht ohne
Grund geschehen, und also zur Tagesordnung gehen.
Hubers Antrag wird angenommen.

M. Schmidt ans dem Elsaß der r6 Jahr in
Helvetica wohnt, fodert das Helvetische Bürgerrecht.
Webe r fodert Tagesordnung. H u b er will die Ta-
gcsordmmg auf das Fremdengcsetz begründen. Dieser
letze Antrag wird angenommen.

Die Gemeinde Greppen im Distrikt Ln-
zern wünscht eine eigene Pfarrgemcmdc auszumachen.
Custor fodert eine Üntersuchungs-Commission. Wy-
d e r stimmt bei). R ellst ab will nicht die Pfarreycn
sondern die Schulen in Helvctien vermehren, und so-
dert also Verzug bis man tvciß ob dic Pfarrcycn nicht
eingezogen statt vermehrt werden sollen. S ch lu mvs
folgt Custorn, weil er Host, daß Pfarrer auch zur
Erziehung werden benutzt werden. Näf stimmt auch
fur eine llntcrsuchungs-Cvmmijsson. Hnber denkt,
da wir schon andern Gemeinden dieses Begehren be-

willigten, in sofern es der Mutter-Gemeinde nicht
schade, so müsse auch hier unter dieser Bedingung'
entsprochen werden. Weberdenkt, eigentlich gehn
uns die Sachen nichts an, doch da eine entgêgènge-
fetzte Bitschrist vorhanden ist so stimmt er frn
«me Commission. Bou rgeois fodert Tagesordnung.
Die Bitschrist wird einer Commission zugewiesen, in
welche geordnet wird: Weber, Rollstab und
W y d c r.

Ish. Graf von Schützen fodert Antheil an
den Gemcindgütern, bittet für Erhöhung der Aufia-
gen und Vcrtheilung der Staatsgüter unter alle Bür-
gcrHelveticns. Graf fodert Tagesordnung über diese
Bilschrlst: Zimmer mann stimmt diesem Antrag
bey, welcher angenommen wird. ^

Der Rath von Inerten und die Gemeinde
M o n t r ichet machen Einwendungen wider die Loskam
fung der Feodalrcchte. Man geht zur Tagesordnung.

P. V. Eifrig von Luzcrn macht eine Schul-
dcuansprach auf das Capuzinerkloster in Stanz. Auf
Grafs Antrag geht man zur Tagesordnung weil
die Versammlung nicht richterlich ist.

Die M u ni; i p alität von Aigle und der R a t l>

Villeneuve klagen, daß die Vormünder von den
Distriktsgcrichtcn befetzt würden.

Auf Cartiers Antrag geht man zur Tagesord-
nung, weit das Muntzipalitätsgefttz diese Begehren
befriedigen wird.

Hundert und acht Bürger von Lausanne
klagen über die Vcriäumdungcn wider den Patriotin
mus des Lemans machen auf gegcnrcooluttonäre
Gesinnungen die sich änsscrn, aufmerksam und bleiben
ihr Leben zur Vertheidigung des Vaterlands an. Man
klatscht. — Secretan freut sich von Lausanne zu
seyn, da er hier so viele Bürg v aus dieser Gemeinde
auftreten steht, ivelche sich in diesem Augenblick fur
die gute Sache erklären, er denkt Bekanntmachung,
einer solchen Bitschrist sty lasser als eine Proclama-
tion, er fodert also Ehreun.cldmig und Bekannt-
machung. Billeter folgt und klagt über die glci-
chen Verläumduiigen gegen die Patrioten des Züricher-
sees. Hu ber erklärt, daß mich er von Hrn. Kàà Van mißhandelt Vuedc, und summt übrigens Se-
crctan bey. Graf folgt und fodert Einrückung m km
»schwcizerbot. ' Die Ehreumcldung und Mittheilung
an den Beirat wird erkannt. H über fodert Einen-
ckung ins Bulletin der Gesetze oder ins Voiksblatt.
Secretan begehrt abgesonderten Druck. Eschen'
widersetzt sich dem Druck, weil die Vitschrift einzelne
falickhe Angaben enthält: der Druck wwd verworfen.

Br. Haldcr in Lenz bur g fodert ErklanmK
der Abzugreclits-Gefttze. K u h n fodert Tagesordnung,
weil laut allen Gesetzen der Abzug im Augenblick dcS
Todes vcrckällr. Dieser Ankrag wir angenommen.

Ecks Dragoner von Buren machen noch einige
Anstrüche als Folge dcS Krieges von Bern gegen
Frankreich. Michel denkt wer erbe müsse auch die

'Schulden des beerbten bezahlen: er will also der Bit-
schrist entsprechen. P a n ch a n d ist in den gleichen
Grundsätzen da aber eine Commission über diesen Ge-
genffand niedergesetzt ch, so fodert er Verweisung an
dieselbe. Dieser letzte Andrag wird angenommen.

Die Gemeinde ttzenstorf»»achtEinwendungen
gegen die LoÄauftmg der Feodalrcchte. Man geh S

zur Tagesordnung.
Der Pfarrer Zwiki von Niederurnen so»

der: Maasregeln wider das frühe Begraben der Todte:?.



Bllleter fodertemeCommlssion.HuberbegehrtVer-lVernachläßignngen, welche bey den Bauten in den
Weisung an die MedicinalpolizcycomMn. K u h n folgt.Ministerhäusern statt gehabt haben sotten, verlesen - dem
Hub ern, fodert aber allgemeine Begräbniß-Ve?-!zufolge der Luzermsche Vaudirettor Joseph Felix Meyer
ordnungen. Legler folgt und begehrt ehrenvolle! an diesen Beschädigungen die größte Schuld haben
Meldung im Protokoll. H u ber s Antrag wird ange- soll.

Endlich wird noch eine Rechtfcrtigungsschrist von
dem Baudirektor Meyer verlesen, welche den
B- Baumeister Vsgel als die Ursache der meisten wi-
dcrssnnigen Bauunternehmungcn angicbt.

Zimmermann bemerkt, daß aus allen diesen
sich widersprechenden Berichten die große Unordnung

twmmen.

Großer Rath, ?z Honumg.

Präsident: Schlump f.
Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung, des Ganzen hervorleuchte; da aber die Untersuchung
Nach wiedereröfs.ieter Sitzung legt Z immerma^dieses Gegenstandes die Gesetzgebung nichts angeht,

km Namen der allgemeinen Bau-Commission folgendes ^ind zur Fortsetzung der übrige:^ Arbeiten dieser Com-
Tutachten vor.

Der große Rath
An den Senat.

In Erwägung, 5aß es eine der ersten Pflichten der
Gesetzgeber ist, auf die Ausgaben der Scaatsgelder zu
wachen, und dafür zu sorgen daß dieselben nicht aus
eine nachläßige Art verwendet werden.

In Erwägung, daß bey den in Luzern vorgenom-
meuen Bauten, sowohl in ihrer Anordnung als Aus-
führung, und in den darüber eingegebenen Rcchnun-
gen die größte Unordnung herrscht, und sogar Anzeigen
von mannigfaltigen Dilapidationen vorhanden sind.

In Erwägung ferner, daß es äusserst wichtig ist,
die strengste Rechtschaffenheit gegen die Republik sowohl
von dem Taglöhncr zu fordern, der für dieselbe arbei-
tet, als von den ersten Autoritäten derselben.

In Erwägung endlich, das es nicht billig ist,
daß die Staatsgelder zur Bezahlung von Bauten die-

neu, welche in Luzern in Privathäusern ohne gcfttz-
liche Bewilligung und ohne alle Ordnung vorgenom-
men worden sind, es müßten dann ganz besondere Um-
stände und Bedingungen damit verbunden seyn.

mission nähere Berichte von Seite des Vollzichungs-
Direktoriums nothwendig sind, so fodert er Annahme
des Gutachtens.

Auf Legt er s Antrag wird Dringlichkeit erklärt.
Ca r r a rd stimmt ganz zum Gutachten und erklärt

feycrlich, daß er nie dahin stimmen wird, solche Ko-
sien zu übernehmen die nur zur Jnstandstellung von
Privathäuscrn dienten welche die Nation für die Di-
rektoren und Minister in Zins genommen hat. —
Wyder folgt dem Gutachten und erklärt, daß er Vo-
gels Bericht als unbegründt und unverschämt ansieht,
und bereit ist, ihm hierüber vor dem gewöhnlichen
Nichter zu antworten. H aas rechtfertigt sich gegen
die Beschuldigungen des Baumeister Vogels, in den»

Ursulinerkloster zweckwidrig gehandelt zn haben, und
versichert, daß er über den ganzen Bau Vögeln immer
um Rath gefragt habe, und also sehr erstaunte von
diesem angefallen zu werden, sobald er sich für einige
Zeit entfernt hatte. Das Gutachten wird angenomcn.

Die Fortsetzung des Gutachtens über das Fuhrwe-
sen wird in Berathung genommen.

§2. Ander werth glaubt, da die Stärke des Wein-
Maases in Helvetic» ungleich sey, so könne dieser §

Hat der große Rath, nachdem er die Urgenz mit dieser Bestimmung angenommen werden,
erklärt, beschlossen:

Die Nation anerkennt und bezahlt einstweilen

nur diejenigen Bauunköstcn in Luzern, welche von
Bauten in Nationalgcbäuden herkommen, und auf
Befehl oder mit Gntheissung irgend einer der ersten

Autoritäten der Republik veranstaltet wurden.
2.° Das Vollziehungsdircktorium ist eingeladen die

Unordnungen und Dilapidationen, welche bey diesen

Bauten vorgegangen sind, auf das genaueste unterm-
chen zu lassen, und die allfällig Betreffenden durch den

Richter zur gehöriger Strafe ziehen zu lassen.

sondern er wünscht, das ein und ein halbes.Fuder
Wein geladen werden dürfe.

Erlacher fodert gänzliche Durchstreichung dieses;
weil der Wein keine Ausnahme von dem Fnhrgcsetz über
die andern Waaren machen soll. Legler stimmt Er-
lächern bey, weil er denkt, Wein drücke gleich schwer

auf den Straßen wie andere Waaren. Hammer
glaubt man könnte den Fuhrleuten erlaàn!6Saum
Wein zu führen. Gmür stimmt Erlachern bey.

Desloes will nun auch zugeben, daß dieser ; aus-

Io m int vertheidigt den §, weil esgestrichen werde.

Nachher wird der Bericht der Br. Bäumet ster^leichter sey den Wein zu messen als zu wiegen. Nüce
Vogel und Osteried über die Unordnungen «nssdenkt, da der Wein so gut schwer sey als anoere



Waaren, so müsse keine Ausnahme gemacht werden/
daher will auch er den § ausstrcichen. Escher stimt
ebenfalls für Durchstreichung des 5, weil es leichter
ist Wein zu wägen als zumessen. Bill et er folgt.
Der § wird durchgestrichen.

§ z. Anderwerth denkt, es seye hier nicht um
eine ganze Fuhrvvlizcy zu thun und fodert also Durch-
streichung des § der erst bey den Polizcygefctzen vor-
kommen müsse. Er lâcher folgt Anderwerth, indem
sonst das ganze Giltachten unvollständig wäre, wenn
es Fuhrpolizeygefetze enthalten müßte, weil es nur
für das Gewicht der Fuhren hier zu thun war, und
also die Commission nicht hätte weiter gehen sollen.

Hammer ist gleicher Meinung. Desloes vcrthei-
diqt das Gutachten, weil daßelbe für Sicherung der
Straßen im Allgemeinen genommen, sorgen soll.

Fizi will eiserne Radschuhe haben, weil sie dauerhaft
ter sind und die hölzernen leicht brechen und dann
Unglück entstehen kann. P a n ch a ud stimmt zum 5,
weit das Rad doch gespannt weden soll, wenn man
auch schon Radschuhe hat, und also dann kein Unglück
entstehen kann. Gmü r stimmt zum Z, weil die hol-
zerneu schuhe breiter als die eisernen sind und also
den Straßen weniger schaden. Custor stimmt eben-

falls zum Gutachten. Nüce ist gleicher Meinung,
weil die eisernen Radfchuhe den Straßen schädlich
sind. Er lach er beharret auf der Durchstrcichung
des §. Rellstab folgt Nüce. Kilchmann sin-

det, es se» wider die Freyheit einen eisernen Radschuh
zn verbieten, und hölzerne zu befehlen. Desloes
bcharrt ans dem Gutachten. Graf wundert sich /

warum Kilchmann sich auch nicht wider die Beschrän-
kung des Gewichts der Fuhrleute gesetzt habe; er denkt
aber die Freyheit erlaube wohl Einschränkungen zu
bestimmen, wenn sie zum Wohl des ganzen Staats
ersoderlich sind. — Wyder will eiserne Radschuhe
erlauben, wenn sie so breit wie die hölzernen sind,
und dann wünscht er noch zu bestimmen, daß im
Winter dieselben nicht überall gebraucht werden müß-
ten. S ecr etan stimmt zum § und wundert sich, warum
Kilchmann mit uns helfe Gesetze machen, da diesel-
ben doch meist mehr und minder der Freyheit Eintrag
thun. Kaufmann von Wattwyl stimmt Wydern
bey. Der § wird angenommen.

§ Er la cher glaubt, dieser H sey überflüssig,-^

weil wenig Lastwägen auf zwey Rädern in der Schweiz
sind. Hammer folgt. P a n ch a ud will den zwey-
rädrigcn Wagen nur 30 Centner zu laden erlauben.

Wyder will diesen Wagen nur 25 Centner gestatten.

Fizi will zwcyrädrigeWagen mit 2 Pferden erlauben.

Carra rd will die Freyheit der Bürger nicht so sehr

einschränken, weil solche Wägen sehr bequem sind,

er stimmk akso Wydern bey. Geyser will den zwey-
rädrigen Wagen die Hälfte das Gewichts der vier-
rädrigen gestatten. Billetcr folgt Geysern. Nüce
stimmt Wydern bey und will fremden Fuhrleuten ga?
nicht gestatten mit zweyrädrigcn Wägen in Helvetic»
zu fahren. J o mini folgt Fizis Antrag. Erlacher
stimmt Geysern den. Graf will den Z annehmen,
weil er ihn nur auf die Lastfuhrcn anwendbar findet.
Wyder beharrt. Secretan kann Nüces Unter-
schied zwischen Fremden und Einheimischen nicht bey-
stimmen, und folgt ganz Wydern, dessen Antrag an-
genommen wird.

§ 5. Anderwerth versteht den Grund dieses f
nicht, und fodert also Durchftreichung des §. Ham-
m e r und Cartier folgen. Desloes vertheidigt
den § als für die Sicherung der Straßen nothwendig.
Wyder folgt Desloes. Erlacher stimmt zum 5,
weil diese kleinen Nebcmvagen wegen dem Ausweichen
auf den Straßen unbequem sind, und zum Betrug bey
den Zollstätten dienen. Der § wird angenommen.

§ 6. Erlacher glaubt, dieser j komme aus den
Zeiten her, wo man ganze Bäume zu Radschinne»
brauchte, da aber dieß nicht mehr der Fall ist, s»
fodert er Durchstrcichung dieses §. H a min er ist
gleicher Meinung und glaubt, diese breiten Räder-
seyen nur von Malbrugg gebraucht worden. Escher
versichert, daß diese breiten Räder nicht aus den.
Zeiten herrühren, wo man wegen Mangel an In-
dustrie nicht im Stande war, schmale Räder zu ver»
fertigen sondern daß sie im Gegentheil ein Produkt
ächter Verfeinerung und der thätigsten Sorge für die
Erhaltung der Landstraßen sind, weil sie die Gleise
wieder zusammendrücken, welche die schmalen Räder
gemacht haben, und also den Straßen mehr Vortheil
als Schaden bringen: allein eben dieses Vorzugs we-
gen ist durchaus nothwendig, daß ihr Gebrauch mehr
begünstiget werde, als das Gutachten vorschlägt: dürft,
te ich Unterstützung erwarten, so würde ich Lastwäge»
mit breiten Rädern von allem Zoll bcfreyen, so aber
trage ich darauf an, daß dieselben nur dieHälfte Zoll
bezahlen müßen, den andere Wagen bezahlen; dann die
Slraßenunterhaltung ist so beschwerlich, daß wir alle
natürlichen Erhaltungsmittel bestmöglich begünstige»
müssen.

Gmür stimmt Eschern bey, obgleich er glaubt/
so breite Räder werden immer nur eiu frommer
Wunsch bleiben. Trösch will beystimmen, wen»
auch ein Gesetz bestimmen kann, daß diese Räder
nicht schmäler werden. Fizi fodert Durchstreichung
des §. Wyder ist gleicher Meynung wegen den
Gründen die Tröfch anführt, und weil dieser § zu Be-
trüb an den Zolistqtten dienen würde, Desloes



und Jo mi ni folgen Eschern. Rüce ist gleicher
Meinung wie Escher, wm mchîs die Straßen besier
erhält, als die breiten Räder. Secret an steht den

j für sehr zweckmäßig an, weil dadurch das Volk auf-
geklärt wird, über «ein wahres Interesse, alles mögliche
zur Erhaltung der Strassen anzuwenden. Auch Eschern
stimmt er bey.

Rellst ab findet, der Z sey ohne Eschers vorge
schlagene Verbesserung unnütz, und stimmt also dcrseb
den bey. Der z wird mit Eschers Antrag angeuom
men.

j 7. Wird ohne Einwendung angenommen.
§ 8. Anderwcrth glaubt, ein solch wiederhol,

tes Vergehen, welches den bösen Willen anzeigt, müs-
se körperlich b Kraft werden. H u bcr will keine Con
fiskalivn haben, dagegen aber auch nicht ein solches
Vergehen criminaliter behandeln, sondern mit Arrest
belegen. Bill et er folgt Hubern. Secretanmag
auch nichts mehr von Confiscation hören, und will
bestimmen, daß wer schon ,ma! hierüber gestraft wur-
de, mit Gefängnißstrase die nicht unter s Tagen und
nicht über ein Monat seyn kann, zum -ften mal gestraft
werde. Gmür vertheidigt den H als zweckmäßig,
weil er dem Strafbaren die Mittel raubt, zum fünf-
ten mal zu fehlen.

Carra rd stimmt Secrctan bey, weil oft der Wa-
gen und die Pferde nicht einmal dem strafbaren Fuhr
mann gehören, und die Strafe nicht zur Bereicherung
des Staats, fondern zur Verbesserung des Fehlbaren
dienen soll. Suter stimmt Secrctan bey, be-

merke aber, dag oft der Regen einen Wagen «chwercr
machen kann : er will aber doch einem solchen Fehlbaren,
das Fuhrwesen einstellen. Graf stimmt Settern bey

Billeter will Secrctans vorgeschlagene Strafe er-
höhen, und ihr noch eine G-ldbusse beyfügen. Pe,
righe stimme secrctan bey. Hub er veharrt auf
Secretans Antrag, welcher angenommen wird.

§ y. Legler fodere Durcdstrcichemg dieses § weil
auch der Z h durchgestrichen wurde. Dieser Antrag
wird angenommen.

Efcher fodcrt noch einen Veysatz zu diesen, Be-
schlug, welcher für die Erhaltung der Straßen westnt
!ich nothwendig ist: er sodcrt ncmlich, daß bestimm!
werde, daß bey großen Lastfuhren tue Pferde nicht alle
hintereinander auf eine? Reihe, sondern ft zwey neben
einander vorgespannt werden, weil dadurch die Gleise
durch die Pferde zusammen getretten werden.

Nüce stimmt bey, und will auch noch beyfügen
Haß die Fuhrleute immer bcy ihrem Fuhrwesen bleiben
sollen, weil sonst leicht Unglück entstehen kann.

Custo? stimmt Eschcrn bey, in sofern dadurch

nicht etwann die einspännigen Wagen, welche beson-
bers in den bcrgigten Gegenden von bequemem Gebrauch
sind, verboten werden sollen.

Wyder folgt und bestimmt, daß sobald zwey Pser-
de an einem Wagen sind, sie neben einander ange-
spannt werden. Bourgeois bemerkt, daß Eschers
Antrag in den Berggegendcn unausführbar ist, daber
will er diesen Antrag näher bestimmen. H u b er stimt
ganz Eschcrn bey, weil sein Antrag nur auf große
Fuhren Bezug hat. Bille rer folgt unter dieser Be-
singling. Eschers Antrag wird angenommen.

And er wert h glaubt Nüccs Antrag gehöre nicht
hiehcr, weil hier nur von Sicherung der Straßen die
Rede ist. H u d er folgt Anderwcrth.

Zim e r m ann wünscht, daß Niccs wichtiger An-
trag in die Commissson zurückgcwiftn werde, um in
ein allgemeines Fuhcmann-Pvlizcy-Gesetz eingerückt zu
werden.

Nüce beharrt auf seinen Antrag. Zimmer-
manns Antrag wir aber hierüber angenommen.

Das Direktorium fvdert nähere Bestimmung
und Erklärung des Gesetzes, welches einigen öffeat-
lichen Beamten die Atvokaten-Vcrrichttmgcn verbietet,
und fragt besonders ob die CantonsgerichttSchreiber
und die öffentlichen Ankläger zugleich nach Advokaten
styu können.

Anderwerth glaubt, unser Gesetz entscheide diese

Fragen hinlänglich indem durch daßclde der Gericht-
schrcibcr vor dem Gericht wo er «Schreiber ist, nicht
Advokat seyn kann, und dagegen dem Ankläger dieser

Nebenberuf nicht untersagt werden kaun; würde man
diese Bestimmungen nicht genäbmigen, so würde er für
eine Commission stimmen. Custor glaubt, diese b y-
den Beamten soli, n von der Advokatur ausgeschlossen strn,
weil fie sonst ihru, Ztaatsberuf vernackküßigen. Hu-
der erklärt, daß cr zwar nicht für tiefe Einschränkun-
gen war, allein da dieftiben doch bestimmt wurden,
i'o glaubt er, müßten sie auch auf diese b-yden Beam-
luugen ausgedehnt werden.

Carrard steht den Gegenstand für so wichtig an,
daß cr ihn einer Commission zu überweisen wünscht,
übrigens aber ist er Custors Meinung, weil die Gc-
richlschrecher sonst genug zu thun haben und die An-
kläger strenge Ausleger der Gesetze seyn sollen da hin-
gegen die Atvokaten gerne auf billige Nebenumstande
Rücksicht nehmen. Cust ors Alttrag wird angenom-
men.

Marcacci will dieses Gesetz ans dir Distriktsge-
richt.Schràr ausdehnen. A n d e r we rth widersetzt,
sich dieftr Ausdehnung und will die Advokatur den Ge-

nchtschrcideru nur vor denjenigen Gerichten untersagen.



ws sie Schreiber sind, weil auch die Richter nicht
starker eingeschränkt sind. Hub er glaubt der Schrei-
ber könne seinen Posten nicht verlassen, und daher
könne Anderwcrths Einschränkung nicht angenommen
werden, Custor folgt Marcacci, Carrard stimmt
Marcacci und Hubern bey, wünscht aber Zurückweisung
des Ganzen zu näherer Entwicklung an eine Commis-
sion. Marcacci vereinigt sich mit Carrard, drssen

Antrag angenommen, und in die Commission gcvrd-
»et werden: Anderwerlh, Carmintran und
Kilchm a n n. l

(Der Beschluß folgt.)

Politische Vorschläge.
XI.

Ueber die Abwendung negativer Verletzungen
der Constitution.

ten werten, so daß Unruhe» und Empörungen vo»
dieser Seite vorgebeugt wird?

Vielleicht möchte man glauben, es komme dem
Directorial» zu, die Constitution zu handhaben, und
selbst die Gesetzgebung zur Erfüllung derselben anzu-
halten. Allein der sechste Titel der Constitution scheint
diese Meynung zu widerlegen und dem Directorium
nur die Besorgung der Vollziehung der Gesetze,
nicht aber der Fundamcntalartikel, wenn eine
der anderen höchsten Gewalten dieselben negativ vcr-
letzt, zu übergeben. Dies zeigt deutlich der 79. Artikel:
„Das Directorium versiegelt die Gesetz: und läßt sie

„bekannt machen ; eö besorgt die Vollziehung derselben."
Nun haben die Constittttionsartikel — oder mck an-
deren Worten, die Fundamentalgesetze — nicht nöthig
besiegelt und bekannt gemacht zu werden, denn das
Volk hat sie durch -die Annahme hinlänglich besiegelt

jimd bekannt gemacht. Also giebt die Constitution dem
Directorium in dieser Rücksicht keine andere Gewalt,

Man kann aufdoppelte Weise eine Consti-als: diejenigen Gesetze vollzieh-» zu lassen, die
tution verletzen: theils durch Handlungen, theils durch nach der Annahme der Constitution von der Legis-
Unterlassungen; entweder dadurch daß man etwas latur gegeben werden. Das Directorium ist also nicht
thut, welches die Constitution verbietet, oder dadurch/im Stande, negativen Verletzungen der Constitu-
daß man etwas unterläßt, welches die Constitution tisn, wenn die gesetzgebenden Räthe sich solche zu
fordert. Die ersteren Verletzungen sind positiv; dwSchulden kommen lassen, abzuhelfen. Es hat gegen
letzteren negativ. Was die positiven Verletzungen be-die Legislatur keine andere Befnzniß, als die vorschla-
trifft, so haben wir in den vorhergehenden Abschnit-^gende und einladende. (Art. 50. und 77.) Es wäre
ten, vornämlich in dem dritten und sechsten, zu zeigen auch höchst bedenklich, der schon großen Macht des

gesucht, wie man ihnen vorbeugen müsse- Nun fol- Directorinms hierdurch einen neuen Zusatz zu geben.

gen uns noch die negativen Verletzungen: Es könnte
nämlich eine der höchsten «Staatsgewalten etwas un-

Deswegen schlagen wir folgendes vor:
4.) Wenn eine Gemeinde, Corporation oder Min»-

terlasscn, welches die Constitution befiehlt, und diesewität der höchsten Gewalten, in der Meynung steht,
Unterlassung könnte Unruhen und Händel verursachen.'es habe eine der höchsten Gewalten bis dahin etwas
Zum Beyspiele, die Constitution befiehlt (Art. 36. unterlassen, das die Constitution fordert, und diese sey

„daß für die Folge das Gesetz die Anzahl bestimmen demnach negativ verletzt, so übergiebt jene Gemeine,
„solle, welche jeder Canton, nach dem Verhäl t-!Corpocation oder Minorität, jener negativ verletzende»
»nisse seiner Bevölkerung, in die Gesetzgebung!Gewalt ein Vorstellungsschreiben, in welchem die Grün-
„zu ernennen hat." Nun haben wir bis jetzt eineide enthalten sind, um deren willen jene Gemeinde,
mit dem Verhältnisse der Bevölkerung, und also mit Corporation oder Minorität, die Constitution für nc-
der Gleichheit keinesweges übereinstimmende Gcsetzqe-
bung, indem kleine und große Cantone die nemliche
Zahl Glieder darum? haben. Wenn nun die gesttzge-
benden Räthe unterlassen, jenem Befehle der
Constitution genug zu thun, und in diesem wichtigen
Stücke, für welches sich die Freunde der neuen Ord-
nung mit Grund am meisten intercssiren, die wahre
Gleichheit herzustellen, wenn sie es ganze Jahre an-
sieben lassen, jenes Gleichheitsgesctz zu geben; wenn
diese Unterlassung in den größeren oder in den schon
Zusammengeschmolzenen Cantonen Unruhen und Hän-
del verursacht, wie soll d a geholfen, wie diejenige
Staatsgewalt, die durch Unterlassung die Con-
sittution verletzt, zur Erfüllung ihrer Pflicht angehal-

gativ verletzt halt.
2.) Wenn auf diese Vorstellungsschrist in einem

Monate nichts erfolgt, wenn die für negativ verletzend

gehaltene Gewalt weder die Forderung der Constitulioi»
erfüllt, noch jener Gemctndc, Corporation oder Mino-
rität überzeugende Gründe entgegenstellt, so ist die sich

beschwerende Parthey befugt, die Sache vor das im
dritten Abschnitte empfohlene Entschcidungstribunal
in Streitigkeiten zwischen den höchsten Gewalten, zu

bringen.
3.) Dieses Tribunal fordert sowohl jene klage-

führende Gemeinde, Corporation oder Minorität, als
auch jene einer negativen Verletzung angeklagte Staats-
gewalt vor sich, und spricht nach angehörten Grunde»
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